
 

 1 

Az. 21.26.257         Stand: 29.07.2010 
 
HINWEIS: 
DIE GEÄNDERTEN TEXTPASSAGEN ZUR DRITTEN AUSLEGUNG SIND UNTERSTRICHEN 
(ÜBERSCHRIFTEN AUSGENOMMEN); NEU EINGEFÜGT SIND DIE KAPITEL 15. 
EINGRIFFSREGELUNG UND 22. ÄNDERUNGEN NACH DER ZWEITEN AUSLEGUNG. 
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des Bebauungsplanes Nr. 257 „Südlich Kielerweg“ 

 
im Ortsteil Wallinghausen der Stadt Aurich 

 
mit örtlichen Bauvorschriften über die Gestaltung gem. §§ 56, 97 und 98 Niedersächsische 
Bauordnung 
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1. Planaufstellung, Umweltbericht 
 
Rechtliche Grundlagen der Planaufstellung sind § 1 Abs. 3 und § 10 des Baugesetzbuches 
in der Fassung vom 23.09.2004 (Bundesgesetzblatt I, S. 2414), die Verordnung über die 
bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung) in der Fassung vom 
23.01.1990 (BGBl. I, S. 132), die Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die 
Darstellung des Planinhalts (Planzeichenverordnung 1990) vom 18.12.1990 (BGBl. I, S. 58), 
§ 56 der Niedersächsischen Bauordnung in der Fassung vom 13.07.1995 (Nds. GVBl. S. 
199) und §§ 6 und 40 der Nds. Gemeindeordnung in der Fassung vom 22.08.1996 (Nds. 
GVBl. S. 382 ), alle in der z. Zt. des Satzungsbeschlusses gültigen Fassung. 
 
Für die Planaufstellung ergibt sich die Pflicht zur Durchführung einer Umweltprüfung 
entsprechend § 2 Baugesetzbuch. Die Umweltprüfung wurde vom Fachdienst Planung 
durchgeführt. Die Ergebnisse werden in dem als gesondertem Teil der Begründung 
beigefügten Umweltbericht nach § 2a Ziffer 2 Baugesetzbuch dargelegt. Darin wurde auch 
die Bearbeitung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung einbezogen. Die 
naturschutzfachliche Eingriffsregelung wird zur Abwägung mit den weiteren städtebaulichen 
Aspekten auch in Kapitel 15. wiedergegeben. 
 
 

2. Planunterlage 
 
Die Planunterlage in digitalisierter Form wurde vom Katasteramt Aurich erstellt. Hierbei 
wurden auch die Wallhecken aufgenommen.  
 
 

3. Lage, Größe und Abgrenzung 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 257 liegt im Ortsteil Wallinghausen östlich 
der Wallinghausener Straße und schließt unmittelbar an die rückwärtigen 
Bebauungsstrukturen der Wallinghausener Straße an. Das Plangebiet wird nordöstlich durch 
die bebauten Grundstücke entlang des Kielerweges und südlich durch die vorhandene 
Bebauung des Ostgaster Weges begrenzt. Mit einbezogen sind zusätzlich unbebaute 
Teilflächen südlich des Ostgaster Weges, welche durch den Veerkchenweg und den Eckweg 
begrenzt sind.  
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes beträgt ca. 13 ha, wobei die nicht bebauten 
Flächen eine Größe von ca. 9 ha aufweisen.  
 
Die unbebauten Flächen werden überwiegend als landwirtschaftliche Flächen genutzt. Diese 
Flächen sind umgrenzt von bebauten Siedlungsbereichen, so dass durch die Planaufstellung 
die zu bebauenden Flächen im „Kern“ des Ortsteiles sinnvoll weiterentwickelt werden. 
Die genaue Abgrenzung des Plangebietes ist aus der Planunterlage ersichtlich. 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes wurde nach der ersten Auslegung in 
Teilbereichen verändert bzw. angepasst. Zur Sicherung des geplanten Kreisverkehrs im 
Einmündungsbereich des Plangebietes wurde der Geltungsbereich dem 
Straßenausbauentwurf angepasst.  
Eine Teilfläche im Bereich der Wallinghausener Straße (Flurstück 262/110) wurde aus dem 
Geltungsbereich herausgenommen, da hier kein Handlungsbedarf besteht.  
 
Der Geltungsbereich wurde nach der zweiten Auslegung nochmals im Bereich des 
Kreisverkehrs erweitert. In der weiteren Ausarbeitung der Anbindung (Kreisverkehr) des 
Plangebietes an die Wallinghausener Straße wurde ein erhöhter Flächenbedarf - über den 
bestehenden Geltungsbereich des Bebauungsplanes hinaus – notwendig und der 
Geltungsbereich wurde um den Flächenbedarf aus dem Vorentwurf des Kreisverkehrs 
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einschließlich dem Entwässerungsplan erweitert.  
 
 

4. Vorbereitende Bauleitplanung 
 
Im Flächennutzungsplan der Stadt Aurich ist das Plangebiet bereits seit Jahrzehnten als 
Wohnbaufläche dargestellt. 
Im südlichen Bereich des Plangebietes ist mit der Neuaufstellung des 
Flächennutzungsplanes eine öffentliche Grünfläche mit der Kennzeichnung „Parkanlage“ 
dargestellt, durch welche eine Radwegeverbindung verläuft. Durch diese Darstellung wird 
eine Grünverbindung zwischen dem Egelser Wald und dem Grünzug zwischen 
Wallinghausen und Aurich-Ost als „Grüner Finger“ erhalten bleiben. Durch den geplanten 
Grünzug wird die verhältnismäßig dichte Bebauung des Ortsteiles Wallinghausen gegliedert 
und aufgelockert. Die Radwegeverbindung optimiert das Radwegenetz der Stadt Aurich. Der 
Entwurf des Bebauungsplanes ist aus dem Flächennutzungsplan entwickelt. 
 
 

5. Landesraumordnungsprogramm/ Regionales Raumordnungsprogramm 
 
Im Landesraumordnungsprogramm (LROP) ist die Stadt Aurich als Mittelzentrum 
ausgewiesen. Die Stadt hat, über das Maß der Eigenentwicklung hinaus, die Entwicklung als 
Wohnstandort voranzutreiben. Hierzu sind umfangreiche Wohngebiete zu entwickeln. Durch 
die Aufstellung der Bebauungsplanung mit der geplanten Ausweisung des Baugebietes soll 
diesen Zielsetzungen entsprochen werden. Konkrete Vorgaben für die Plangebietsflächen 
enthält das LROP nicht. 
Das Regionale Raumordnungsprogramm des Landkreises Aurich hat am 20.07.2006 seine 
Rechtsgültigkeit verloren. 
 
 

6. Anlass, Zweck und Ziel der Planaufstellung 
 
Die bestehenden Wohngebiete im Ortsteil Wallinghausen sollen sinnvoll im Kernbereich des 
Ortsteils weiterentwickelt werden. Mit der Aufstellung dieses Bebauungsplanes will die Stadt 
Aurich die bauliche Nutzung der Grundstücke neu regeln und verbindlich leiten. Die 
angestrebte Schaffung von Wohnbauland im Ortsteil Wallinghausen gewährleistet eine 
örtlich angepasste städtebauliche Entwicklung und eine dem Wohl der Allgemeinheit 
entsprechende sozialgerechte Bodennutzung. Es entstehen ca. 90 neue Bauplätze mit 
insgesamt ca. 112 Wohneinheiten in integrierter Ortslage. Hierdurch soll der Wohnbedarf im 
östlichen Innenstadtbereich von Aurich bis zum Jahre 2015 gedeckt werden. 
 
Zusätzlich sollen die vorhandenen Erschließungsstrukturen, insbesondere die Anbindung an 
die Wallinghausener Straße auch für das bestehende Baugebiet Bebauungsplan Nr. 198 
„Nördlich Flachsmeerweg“, verbessert werden. 
 
 

7. Verkehrliches Erschließungskonzept, Grundlagen und Variantenvergleiche 
 
Für die verkehrliche Erschließung des Plangebietes und zur Verbesserung der verkehrlichen 
Anbindung des bestehenden Baugebietes (B-Plan Nr. 198 „Nördlich Flachsmeerweg“) sind 
verschiedene Konzepte verglichen worden.  
 
Als Grundlage dienen Verkehrszählungen aus dem Jahr 2005 und die Berücksichtigung der 
zu erwartenden Verkehrsmengen durch das neue Plangebiet. Berücksichtigt wurde auch der 
vorhandenen Ausbau der angrenzenden Erschließungsstraßen und deren Ausbaufähigkeit.  
Der Kielerweg weist eine Ausbaubreite von 4,5 m auf, der Ostgaster Weg weist eine 
Ausbaubreite von 3,0 m auf. 
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Die verkehrliche Anbindung des Baugebietes (Bebauungsplan Nr. 198 „Nördlich 
Flachsmeerweg“) erfolgt zurzeit überwiegend über den Ostgaster Weg. Während der 
Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 198 im Jahre 1994/ 95 ist bereits als vorbereitende 
Maßnahme zur Verbesserung dieser Erschließungssituation eine nördlich gelegene 
Stichstraße für die Anbindung des Quartiers - über das jetzige Plangebiet (B-Plan Nr. 257) - 
direkt an die Wallinghausener Straße vorgesehen. Zusätzlich ist das bestehende Baugebiet 
(B-Plan 198) über den südlich gelegenen Eckweg mit Weiterführung über den 
Veerkchenweg/ Flachsmeerweg an das überörtliche Straßennetz angebunden.  
 
Die Ergebnisse der Verkehrszählung im Januar 2005 erfassen, an unterschiedlichen 
Werktagen (dienstags, mittwochs und donnerstags) in 24 - Stunden - Messungen auf dem 
Kielerweg im Bereich der Einmündung zur Wallinghausener Straße, zwischen 190 bis max. 
325 Kfz – Bewegungen (max. 47 in einer Stunde).  
Die 24 – Stunden – Messung im Februar 2005 auf dem Ostgaster Weg im Bereich der 
Einmündung zur Wallinghausener Straße zählt 364 Kfz – Bewegungen und auf dem 
Flachsmeerweg im Bereich der Einmündung zur Straße Heerenkamp sind 465 Kfz- 
Bewegungen (max. 40 in einer Stunde) verzeichnet.  
Die 24 – Stunden – Messung im März 2005 auf der Wallinghausener Straße (K 130) an 
unterschiedlichen Werktagen zählt zwischen 5750 bis max. 7000 Kfz-Bewegungen und 480 
bis max. 600 Kfz-Bewegungen in einer Stunde. 
 
Diese Zählungen verdeutlichen, dass der überwiegende Verkehr des Baugebietes 
Nr. 198 mit ca. 100 Wohneinheiten über den Ostgaster Weg führt. Da der Ostgaster Weg 
über eine ungenügende Ausbaubreite verfügt, müsste bei einer gewollten Beibehaltung 
dieser Erschließungssituation die Straße ausgebaut werden.  
 
Erschließungskonzept Variante 1  (siehe hierzu auch Kapitel 8 der Begründung) 
 

 
 
Das Konzept basiert auf der Grundidee eine neue Haupterschließungsachse in dem Ortsteil 
Wallinghausen zu schaffen, welche das Plangebiet relativ geradlinig durchzieht. Zusätzlich 
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zu der Haupterschließungsachse ist ein Nebenringsystem vorgesehen. Die Erschließung 
berücksichtigt die vorhandenen Wallheckenstrukturen.  
Die Erschließungsstraße des Plangebietes wird direkt an die Wallinghausener Straße 
angebunden. Der Einmündungsbereich führt über ein unbebautes Flurstück zwischen den 
Hausgrundstücken der Wallinghausener Straße 94 und 96. Eine weitere Anbindung ist an 
den Kielerweg über ein unbebautes Flurstück zwischen den Hausgrundstücken Kielerweg 26 
und 28 vorgesehen.  
Um eine optimale Anbindung zu gewährleisten wird an der Wallinghausener Straße ein 
neuer Knotenpunkt in Form eines Kreisverkehrs überprüft. Ansonsten besteht die 
Möglichkeit mit Hilfe einer Querungsstelle für Fußgänger und Radfahrer und einer 
zusätzlichen Ampelanlage eingefahrloses Ein- und Ausfahren auf die Wallinghausener 
Straße zu gewährleisten. 
Das bestehende Baugebiet (B-Plan Nr. 198) wird über die nördlich gelegene Stichstraße 
ebenfalls an die neue Haupterschließungsachse angebunden. Die zweite Anbindung des 
bestehenden Baugebietes (B-Plan Nr. 198) über den Eckweg an den Veerkchenweg bleibt 
bestehen. Der Eckweg verfügt über eine geringe Ausbaubreite, wird aber verkehrlich kaum 
frequentiert, da die Anbindung an das überörtliche Verkehrsnetz mit größeren Umwegen 
verbunden ist. Diese Anbindung dient überwiegend der Sicherstellung der Erreichbarkeit der 
südlich gelegener Grundstücke und als zweite Anbindung zur optimalen Erreichbarkeit mit 
Rettungsfahrzeugen oder Ver- und Entsorgungsfahrzeugen. 
 
Durch das neue Plangebiet ist eine getrennte Radwegeführung innerhalb eines Grünzuges 
von der Wallinghausener Straße bis zu der Straße „Am Eichenwall“ vorgesehen. Das 
Plangebiet soll für die Radfahrer durchlässig gestaltet werden.  
 
Die Erschließung bietet eine gute Orientierbarkeit durch das klare Konzept. Für den Kfz-
Verkehr und für den Fahrradverkehr sind kurze, schnelle Wege aus dem Baugebiet 
vorhanden. Durch die Abhängung des Ostgaster Weges kann auf den Ausbau dieser Straße 
verzichtet werden, was sich ohnehin als schwierig erweisen würde, da auf private 
Grundstücksanteile zugegriffen werden müsste. 
 
Die Verkehrsbelastung auf der geplanten Sammelstraße am Einmündungspunkt zur 
Wallinghausener Straße wird voraussichtlich 800 - 1000 Kfz/ Tag betragen. Die direkten 
Anlieger am Einmündungspunkt zur Wallinghausener Straße werden durch den zusätzlichen 
Kfz-Verkehr belastet. Es ist zu überprüfen, ob die Immissionsgrenzwerte überschritten 
werden und begleitende Schallschutzmaßnahmen notwendig werden. Gegebenenfalls 
werden die erforderlichen Schallschutzmaßnahmen mit den Anliegern abgestimmt.  
Grundsätzlich besteht in diesem Bereich der Wallinghausener Straße (K 130) die einzige 
Möglichkeit das Plangebiet direkt von der Wallinghausener Straße zu erschließen. 
 
Es ist davon auszugehen, dass der Kielerweg verkehrlich etwas entlastet wird, da die 
Hauptsammelstraße mit ihrem relativ geradlinigen Verlauf und einer optimalen Anbindung an 
die Wallinghausener Straße auch die Kfz-Bewegungen aus den angrenzenden Baugebieten 
teilweise aufnehmen würde. Von einem geringfügigen Durchgangsverkehr ist auszugehen 
und wird durch die Straßendimensionierung berücksichtigt. Für die Hauptsammelstraße ist 
ein Trennsystem mit einem kombiniertem Fuß- und Radweg vorgesehen, so dass die 
verkehrliche Erschließung im Vergleich zu dem Straßenausbau des Kielerweges und des 
Ostgaster Weges verbessert wird. 
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Erschließungskonzept VARIANTE 2  
 

 
 
Die verkehrliche Erschließung des Plangebietes erfolgt ausschließlich über eine Anbindung 
an den Ostgaster Weg. Für die Radfahrer wird das Plangebiet allseitig erschlossen. Die 
Anbindungen erfolgen direkt an die Wallinghausener Str., den Kielerweg und den Ostgaster 
Weg. 
Die Erschließung bietet eine gute Orientierung durch eine klare Ringerschließung. Für den 
Fahrradverkehr sind kurze, schnelle Wege aus dem Baugebiet vorhanden. Für den Kfz-
Verkehr ist die Erschließung über eine Zu- und Abfahrtsstraße ins Plangebiet vorgesehen.  
Die Verkehrsbelastung auf dem Ostgaster Weg wird ca. um 450 Kfz/ Tag zunehmen, d.h. 
von jetzt ca. 360 Kfz/ Tag auf ca. 810 Kfz/ Tag am Einmündungspunkt zur Wallinghausener 
Straße. Diese Zahlen ergeben sich aus dem Verkehr des bestehenden Baugebietes 
(Bebauungsplan Nr. 198), zusätzlich des zu erwartenden Verkehrs aus dem neuen 
Plangebiet (Bebauungsplan Nr. 257). 
Der Ostgaster Weg ist mit einer 3,0 m breiten Fahrbahn ungenügend ausgebaut. Um einen 
entsprechenden Ausbau vorzunehmen, müssten auch private Grundstücksanteile überplant 
werden. Die Altanlieger des Ostgaster Weges würden durch diese Variante stark belastet.  
Die verkehrliche Anbindung für den Radfahrverkehr müsste mit eine Querungshilfe über die 
Wallinghausener Straße vorgesehen werden, um an den westlich der Wallinghausener 
Straße gelegenen Radweg anzuschließen.  
 
Für die Erreichbarkeit des Plangebietes erschließungstechnisch nur eine Anbindung 
vorzuhalten ist problematisch. Es könnte zu Schwierigkeiten und Behinderungen für die 
Erreichbarkeit des Wohngebietes bei z.B. Tiefbaumaßnahmen führen. Auch aus 
Sicherheitsgründen ist für die Erreichbarkeit mit Rettungsfahrzeugen eine zweite Anbindung 
des Plangebietes mit ca. 60 Wohneinheiten sinnvoll. 
Ein Durchgangsverkehr ist bei diesem Erschließungskonzept ausgeschlossen. 
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Erschließungskonzept VARIANTE 3  
 

 
 
Die Erschließung des Plangebietes erfolgt zangenförmig über eine Anbindung vom 
Kielerweg und eine Anbindung vom Ostgaster Weg. Beide Erschließungsstraßen werden als 
Sackgassen ausgebildet, so dass kein Durchgangsverkehr möglich ist.  
Durch das Plangebiet ist eine getrennte Radwegeführung innerhalb eines Grünzuges von 
der Wallinghausener Straße bis zu der Straße „Am Eichenwall“ vorgesehen. Zusätzlich wird 
das Plangebiet für die Radfahrer allseitig durchlässig gestaltet. Für die Radfahrer ist eine 
nördliche Anbindung an den Kielerweg und eine südliche Anbindung an den Ostgaster Weg 
vorgesehen.  
Die Verkehrsbelastung auf dem Kielerweg wird ca. um 240 Kfz/ Tag zunehmen, d.h. von 
jetzt ca. 325 Kfz/ Tag auf ca. 565 Kfz/ Tag am Einmündungspunkt zur Wallinghausener 
Straße. 
Die Verkehrsbelastung auf dem Ostgaster Weg wird ca. um 200 Kfz/ Tag zunehmen, d.h. 
von jetzt ca. 364 Kfz/ Tag auf ca. 564 Kfz/ Tag am Einmündungspunkt zur Wallinghausener 
Straße. 
Für diese Erschließungsvariante ist ebenfalls der Ostgaster Weg auszubauen und hierzu 
müsste auf private Grundstücksanteile zugegriffen werden. 
 
Die Anbindung für den Kfz-Verkehr und für die Ver- und Entsorgungsfahrzeuge über den 
Kielerweg zur Wallinghausener Straße ist mit größeren Umwegen verbunden, da der 
Durchgangsverkehr ausgeschlossen ist und keine direkte Anbindung aus dem Plangebiet 
heraus an die Wallinghausener Straße vorgesehen wird. 
 
In einem Abstimmungsgespräch mit Vertretern des Amtes für Kreisstraßen, der Polizei, der 
Unteren Verkehrsbehörde, der Abt. Tiefbau und der Abt. Planung der Stadt Aurich im Mai 
2005 wurden die vorgenannten drei Erschließungsvarianten diskutiert. 
 
Um die verkehrliche Erschließung in dem Bereich Wallinghausen zu optimieren und weiter 
zu entwickeln, wurde die VARIANTE 1 mit der Haupterschließungsachse als Sammelstraße 
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mit getrenntem Fußweg favorisiert. Die Haupterschließungsachse durchzieht das Plangebiet 
und ist an den Kielerweg und die Wallinghausener Straße angebunden. Diese 
Haupterschließungsachse soll zum einen der Erschließung des neuen Plangebietes und 
zum anderen der Erschließung des bestehenden Baugebietes (B-Plan Nr. 198) dienen. 
Durch die gleichzeitige Abhängung des Ostgaster Weges und mit der Schaffung eines neuen 
Knotenpunktes an der Wallinghausener Straße wird die Anbindung auch des vorhandenen 
Baugebietes an die Wallinghausener Straße verbessert.  
Hierbei berücksichtigt wurde auch der vorhandene Ausbau der angrenzenden 
Erschließungsstraßen. Der Kielerweg weist eine Ausbaubreite von 4,5 m auf, der Ostgaster 
Weg weist eine Ausbaubreite von 3,0 m auf. 
Die verkehrliche Anbindung des Baugebietes (Bebauungsplan Nr. 198 „Nördlich 
Flachsmeerweg“) erfolgt zurzeit überwiegend über den schmalen Ostgaster Weg. Während 
der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 198 im Jahre 1994/ 95 ist bereits als 
vorbereitende Maßnahme zur Verbesserung dieser Erschließungssituation eine nördlich 
gelegene Stichstraße für die Anbindung des Quartiers - über das jetzige Plangebiet (B-Plan 
Nr. 257) - direkt an die Wallinghausener Straße vorgesehen. Mit der Aufstellung des 
Bebauungsplanes Nr. 257 soll die vorbereitende Erschließungsmaßnahme jetzt 
entsprechend weitergeführt werden. Somit kann auf einen Ausbau des Ostgaster Weges 
verzichtet werden, der ohnehin schwierig durchzusetzen wäre, da auf private 
Grundstücksflächen zurückgegriffen werden müsste. Zudem wird durch die geplante 
Abhängung des Ostgaster Weges die Anzahl der Einmündungsbereiche auf die 
Wallinghausener Straße begrenzt, was für die Verkehrssicherheit von Bedeutung ist.  
 
Eine zusätzlich getrennte Radwegeführung innerhalb eines südlich des Plangebietes 
verlaufenden Grünzuges wurde begrüßt.  
 
Für die verkehrliche Anbindung an die Wallinghausener Straße ist die Anordnung eines 
Kreisverkehrs zu überprüfen. Falls ein Kreisverkehr nicht in Betracht kommt, ist eine 
Ampellösung zu überdenken. In jedem Fall müsste für die Sicherheit der Radfahrer auf der 
Wallinghausener Straße eine Mittelinsel als Querungshilfe angeordnet werden.  
Der vorhandene Radweg an der Wallinghausener Straße sollte östlich von der Straße 
Heerenkamp bis zur Straße Kielerweg fortgeführt werden. Im Bereich des Kielerweges 
befindet sich bereits eine Fußgängerampel, so dass ein gefahrloses Queren der 
Wallinghausener Straße sichergestellt ist.  
 
Erschließung der Bauflächen südlich Ostgaster Weg und sonstige Erschließung 
 
Die Erschließung eines Teilbereiches des Bebauungsplanes Nr. 257 der Flurstücke 75/2, 76 
und 80/4, welche südlich des Ostgaster Weges liegen, erfolgt direkt von dem Ostgaster 
Weg, dem Veerkchenweg und teilweise vom Eckweg. Die Erschließung der hinterliegenden 
Grundstücke werden über zu belastende Flächen mit einem Geh-, Fahr- und Leitungsrecht 
zugunsten der Anlieger und der Ver- und Entsorgungsunternehmen sichergestellt (siehe 
hierzu auch Punkt 20. Durchführung der Planung). 
 
Die Erschließung des Flurstückes Nr. 80/ 4 erfolgt direkt vom Ostgaster Weg über eine 
Stichstraße mit Wendehammer. Hier entstehen ca. 15 Bauplätze auf einer Fläche von ca. 
11,79 ha. Auch die Grundstücke, welche unmittelbar an den Eckweg angrenzen, werden 
über den Ostgaster Weg erschlossen. Auf eine direkte Anbindung der Grundstücke an den 
Eckweg wird verzichtet, weil erstens dadurch eine sehr gut bewachsene Wallhecke stark 
beschädigt werden müsste und zweitens eine ungünstige Süderschließung der 
Baugrundstücke erfolgen würde. Zudem ist der Eckweg in einer Breite von 3,0 m ausgebaut, 
so dass eine weitere verkehrliche Frequentierung nicht vorgesehen wird.  
 
Der Eckweg bleibt in seiner Funktion als zusätzliche Anbindung für das Baugebiet 
Bebauungsplan Nr.198 bestehen. Eine angedachte Abhängung des südlich gelegenen 
Ostgaster Weges von dem Eckweg wird nicht weiter verfolgt, da der schmale Eckweg wenig 
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frequentiert wird, aber als zweite Anbindung der Sicherheit der uneingeschränkten 
Erschließung des Baugebietes dient. 
 
 

8. Erschließung Entwurf 
 
Als Grundlage für die Erschließung diente die Erschließungsvariante 1 , die im Weiteren 
ausgearbeitet wurde. Es sind Gespräche mit den betroffenen Grundstückseigentümern 
geführt worden, deren Ergebnisse eine wesentliche Rolle für die Ausarbeitung der 
Erschließung spielten. Berücksichtigt wurden die privaten Belange bei den zu erhaltenen 
Grundstückzuschnitten. Berücksichtigt wurden auch die Möglichkeit einer funktionalen, 
abschnittsweisen Erschließung des Plangebietes und die Erhaltung der Topographie.  
Die Geradlinigkeit der Hauptsammelstraße wurde bewusst unterbrochen, um nicht einen 
unnötigen Durchgangsverkehr durch das Plangebiet vom Kielerweg zur Wallinghausener 
Straße anzuregen und um die Fahrgeschwindigkeit zu reduzieren. Die zweite Anbindung des 
Plangebietes an den Kielerweg ist weiter vorgesehen, um die Erreichbarkeit und optimale 
Erschließung des Baugebietes zu gewährleisten. 
Im Bereich der Erschließung des bestehenden Plangebietes (B-Plan Nr. 198) und des neuen 
Plangebietes an die Wallinghausener Straße wird die Hauptverbindungsstraße als 
Trennsystem mit einem Fuß- und Radweg vorgesehen. In dem Einmündungsbereich zur 
Wallinghausener Straße liegt die verkehrliche Frequentierung bei ca. 800 bis 1000 
Fahrzeugen pro Tag. Beidseitig der Hauptsammelstraße ist eine Baumpflanzung 
vorgesehen, so dass eine Baumallee die Eingangssituation in das geplante Baugebiet 
begleitet und unterstreicht. Auf der Wallinghausener Straße ist für die Fußgänger und 
Radfahrer in der ersten Auslegung des Planentwurfes eine Querungsstelle vorgesehen. Die 
Sichtverhältnisse von der Planstraße auf die Wallinghausener Straße sind ausreichend. Bei 
einer angenommenen Geschwindigkeit von 60 km/h – erlaubt sind 50 Km/h in der 
Ortsdurchfahrt – beträgt die Schenkellänge der Sichtfelder 85 m in der übergeordneten 
Straße. Für die Anfahrtssicht werden die erforderlichen Sichtfelder in der ersten Auslegung 
des Bebauungsplanentwurfes als Hinweis übernommen.  
Nach der ersten Auslegung des Planentwurfes wurde im weiteren Planverfahren in 
Abstimmung mit den Behördenvertretern die Ausbildung des Knotenpunktes „Planstraße/ 
Wallinghausener Straße“ als Kleiner Kreisverkehr einvernehmlich geklärt. Diese Lösung 
unterbricht die linienhafte Straßenführung der Wallinghausener Straße und trägt zur 
Geschwindigkeitsreduzierung auf der Wallinghausener Straße bei. Bei der Ausbildung eines 
Kleinen Kreisverkehrs ist die Inanspruchnahme privater Grundstücksflächen notwendig. Der 
Bebauungsplanentwurf wurde für die zweite Auslegung entsprechend überarbeitet. Zudem 
ist der Straßenverlauf an die Entwurfsplanung der Straßenausbauplanung angepasst 
worden. 
Nach der zweiten Auslegung wurde – wie bereits in Kapitel 3 beschrieben – in der weiteren 
Ausarbeitung des Kreisverkehrs einschließlich des Entwässerungsplanes ein erhöhter 
Flächenbedarf notwendig, so dass die Festsetzung der öffentlichen Verkehrsfläche 
entsprechend der Vorgaben angepasst wird. 
 
Im weiteren Verlauf der Hauptsammelstraße in das neue Plangebiet ist ein Mischungsprinzip 
als verkehrsberuhigter Bereich vorgesehen, weil die verkehrliche Frequentierung in diesem 
Teilabschnitt nicht so hoch ist. Dieser Teilabschnitt soll ausreichend möbliert werden, um 
den möglichen Durchgangsverkehr vom Kielerweg einzuschränken. An die 
Hauptsammelstraße wird zur Erschließung der nördlichen Teilfläche eine Ringstraße 
angebunden. Das Konzept bietet eine gute Orientierung innerhalb des Plangebietes. Entlang 
der Planstraßen soll eine einseitige Baumpflanzung vorgesehen werden, um einen 
attraktiven, begrünten Straßenraum zu schaffen.  
 
Der Ostgaster Weg wird nicht von der Wallinghausener Straße abgehängt. Von der 
Akzeptanz der Altanlieger des Ostgaster Weges „umwegig“ an die Wallinghausener Straße 
angebunden zu werden, ist nicht auszugehen. Stattdessen ist vorgesehen, den alten 
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Zustand des Ostgaster Weges wieder herzustellen. Das vorhandene Baugebiet 
(Bebauungsplan Nr.198) wird vom Ostgaster Weg komplett abgehängt, so dass die 
verkehrliche Frequentierung des Ostgaster Weges nur noch durch Altanlieger und wenige 
Neuanlieger stattfindet. Im letzten Straßenabschnitt des Ostgaster Weges ist eine 
ausreichend dimensionierte Wendeanlage vorgesehen. Eine Durchlässigkeit für Fußgänger 
und Radfahrer wird weiterhin ermöglicht.  
Der Ortsrat Wallinghausen hat 2008 empfohlen, den Ostgaster Weg probeweise für den Kfz- 
Verkehr offen zu lassen. Nach Erschließung des neuen Plangebiets sind – innerhalb eines 
Jahres nach Fertigstellung der Anbindung des Ostgaster Weges an die neue Planstraße-
Verkehrszählungen durchzuführen, um zu überprüfen, inwieweit der Ostgaster Weg 
tatsächlich verkehrlich belastet ist.  
Da die Festsetzungen des Bebauungsplanes mit der Durchgangsmöglichkeit beschränkt auf 
Fußgänger und Radfahrer bestehen, wäre gegebenenfalls für eine Daueröffnung des 
Ostgaster Weges eine Bebauungsplanänderung in einem Planänderungsverfahren 
erforderlich. 
 
Die Dimensionierung der geplanten Wendehämmer in dem Plangebiet erfordert ein kurzes 
Zurücksetzen von Lastkraftwagen. Durch Einweisung beim Zurücksetzen kann eine 
Gefährdung von Personen ausgeschlossen werden. Müllfahrzeuge mit Einpersonen 
Bedienung, die so genannten Seitenlader, sind im Regelfall mit Kamera und 
Rückfahrwarnsystem ausgerüstet. Diese geben dem Fahrzeuglenker die Möglichkeit, den 
rückwärtigen Bereich des Fahrzeugs über einen Bildschirm einzusehen bzw. warnen 
eventuell anwesende Personen akustisch. Auch mit diesen Fahrzeugen ist damit ein kurzes 
Zurücksetzen ohne erhöhte Gefahr zu bewerkstelligen.  
 
Bei einzelnen hinterliegenden Grundstücken sieht der Bebauungsplan eine Realisierung der 
Anbindung durch private Stichstraßen vor. Daher sind in diesen Fällen Geh-, Fahr- und 
Leitungsrechte zugunsten der Anlieger und Ver- und Entsorger festgesetzt. Die Anwohner 
der hinterliegenden Grundstücke müssen ihre Abfall- und Wertstoffe an die Einmündungen 
der nächstgelegenen Straße zur Entsorgung bereitstellen. Entsorgungsfahrzeuge dürfen aus 
Sicherheitsgründen in Stichstraßen ohne Wendeanlage nicht wenden. 
 
Südlich entlang der Plangebietsgrenze ist ein Radweg von überörtlicher Bedeutung in einer 
Breite von 2,50 m innerhalb einer öffentlichen Grünfläche vorgesehen. Der Radweg wird an 
den vorhandenen Radweg angebunden, der die Straßen Ostgaster Weg und „Am 
Eichenwall“ miteinander verbindet. Für die Festsetzung des Radweges innerhalb des 
Grünzuges wird eine Teilfläche des Bebauungsplanes Nr. 198 überplant und als öffentliche 
Verkehrsfläche mit der Zweckbestimmung Radweg überplant. Die überlagerte Teilfläche des 
Bebauungsplanes Nr. 198 wird aufgehoben. 
 
 

 
9. Art der baulichen Nutzung 

 
Für den gesamten Geltungsbereich wird ein allgemeines Wohngebiet gem. § 4 
Baunutzungsverordnung festgesetzt. Hierdurch sind die Sicherstellung der vorwiegenden 
Nutzung „Wohnen“ und eine Integration in die vorhandenen Siedlungsstrukturen des 
Ortsteiles gewährleistet.  
Im Hinblick auf eine auskömmliche Wohnruhe und zur Vermeidung von Nutzungskonflikten 
wird die nach BauNVO mögliche Ausnahme der Errichtung von Tankstellen in dem 
allgemeinen Wohngebiet im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 257 
ausgeschlossen. 
Ebenfalls ausgeschlossen wird die Zulassung von Gartenbaubetrieben. Dieses erfolgt im 
Hinblick auf den in der Regel größeren Flächenbedarf dieser Betriebe und zur Vorbeugung 
durch mögliche Konflikte im Bezug auf die geplante Flächennutzung. 
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10. Bauweise  
 
Entsprechend der Bauweise in den angrenzenden Wohngebieten wird im geplanten 
allgemeinen Wohngebiet eine offene Bauweise vorgesehen. Um eine kleinteilige Bebauung - 
in Anlehnung an die umliegenden Siedlungsbereiche – sicherzustellen, wird zusätzlich die 
Länge der Baukörper beschränkt.  
Für das allgemeine Wohngebiet wird die offene Bauweise darüber hinaus auf Einzel- und 
Doppelhäuser und in bestimmten Teilbereichen auf Einzelhäuser beschränkt. Die maximale 
Länge der Baukörper für Einzel- und Doppelhäuser wird auf 16,0 m festgelegt. Das Maß ist 
bewusst etwas niedriger angesetzt als in den angrenzenden Bebauungsplangebieten Nr. 
198 und Nr. 158, in denen die maximalen Gebäudelängen mit 18,0 m festgesetzt sind. Es 
hat sich gezeigt, dass bei der Realisierung der Bauvorhaben überwiegend geringere 
Gebäudelängen umgesetzt wurden und diese sollen in dem allgemeinen Wohngebiet 
weitergeführt werden. Ausgenommen ist die Straßenrandbebauung entlang der 
Wallinghausener Straße und im Einmündungsbereich des Kielerweges. Hier sind 
Gebäudelängen von bereits 18,0 m vorhanden und sollen entsprechend des Bestandes 
entlang der Kreisstraße festgesetzt werden. 
Bei den hinterliegenden Grundstücken sowie entlang der geringer dimensionierten kleineren 
und privaten Stichstraßen wird die zulässige Bauweise auf Einzelhäuser beschränkt, um 
Konflikte durch eine zu hohe verkehrliche Frequentierung zu vermeiden.  
 
Entsprechend der überwiegend vorhandenen Einfamilienhausbebauung in der unmittelbaren 
Umgebung des Plangebietes wird die Anzahl der Wohneinheiten in der auf Einzelhäuser 
beschränkten Bauweise auf eine Wohneinheit und in der auf Einzel- und Doppelhäuser 
beschränkten Bauweise auf zwei Wohneinheiten begrenzt. Ausnahmsweise ist im 
Einzelhaus eine zweite Wohneinheit zulässig, wenn sie sich im ausgebauten Dachgeschoss 
befindet. 
 
Diese Nutzungsvorgaben fügen die geplante Bebauung in die vorhandene Wohnbaunutzung 
des Ortskernes - unter Berücksichtigung der Lage der Planflächen im ländlichen 
Randbereich der Innenstadt - ein. 
 
 

11. Maß der baulichen Nutzung 
 
Das Maß der baulichen Nutzung wird über eine max. zulässige Gebäudegrundfläche, die 
maximale Höhe baulicher Anlagen und die Zahl der Vollgeschosse vorgegeben. 
Im Sinne einer sparsamen Versiegelung des Bodens, der Sicherung von Gartenbereichen 
und unter Einbeziehung der ländlichen Lage wird eine maximale Gebäudegrundfläche 
festgesetzt. Zur Sicherung und Weiterentwicklung der vorhandenen, kleinteiligen Bebauung 
wird für einen überwiegenden Teilbereich eine Einschränkung der Grundfläche der Einzel- 
bzw. Doppelhäuser auf max. 160 m² festgesetzt. Nur für die Straßenrandbebauung entlang 
der Wallinghausener Straße und im Einmündungsbereich zum Kielerweg wird die 
Einschränkung der Grundfläche für Einzel- und Doppelhäuser auf max. 180 m² festgesetzt, 
um den überwiegend vorhandenen Gebäuden mit ihren Gebäudeausmaßen zu entsprechen. 
Gemäß § 19 (4) BauNVO darf die maximale Grundfläche durch die Grundflächen der 
Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten um 50 % überschritten werden. 
Für die Gesamtfläche des allgemeinen Wohngebietes wird in Anlehnung an das bauliche 
Umfeld eine eingeschossige Bauweise festgesetzt. Durch die darüber hinaus vorgegebenen 
maximalen Traufhöhen (siehe hierzu Punkt 13.1) und die Höhe der baulichen Anlagen als 
Höchstgrenze werden übermäßig hohe Gebäude verhindert, die sich bezüglich ihrer 
Höhenentwicklung nicht in das Ortsbild einfügen würden. Die Höhe der baulichen Anlagen 
darf das Maß von 8,50 m nicht überschreiten. Das Höhenmaß entspricht den 
Höhenfestsetzungen des angrenzenden Bebauungsplanes Nr. 198 und wird übernommen. 
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Durch die vorgenannten Festsetzungen sollen unverhältnismäßig große Gebäudekörper 
bzw. größere Mietshäuser ausgeschlossen werden und die vorhandene Siedlungsstruktur 
fortgeführt werden, die sich innerhalb der angrenzenden Baugebiete entwickelt hat.  
 
Für den Bereich des Bebauungsplanes wird - über die Festsetzung der Grundfläche hinaus - 
zusätzlich eine Geschossflächenzahl von 0,3 bei einer Bebauung mit einem Vollgeschoss 
festgesetzt.  
Diese Festsetzungen sind in Anlehnung an die Festsetzungen der angrenzenden 
Bebauungspläne getroffen und entsprechen – von der Möglichkeit der baulichen Ausnutzung 
- der vorhandenen, aufgelockerten Siedlungsstruktur im Ortsteil Wallinghausen mit den 
angrenzenden Freiraumbereichen und entwickeln diese weiter. 
 
 

12. Baugrenzen 
 
Im allgemeinen Wohngebiet soll durch die Festsetzung von großzügigen Bauteppichen ein 
ausreichender Spielraum für die Gebäudeanordnung auf den Grundstücken ermöglicht 
werden. Bei den Grundstücken, die südlich der Verkehrsflächen liegen, ist in der Regel ein 
Gebäudeabstand von 3,0 m zur Straßenverkehrsfläche vorgesehen. Bei den Grundstücken, 
die nördlich der Verkehrsflächen liegen ist ein Gebäudeabstand von 5,0 m vorgesehen. 
 
Zur Sicherung der vorhandenen Wallhecken ist ein baulicher Abstand von mindestens 6,0 m 
zur Wallheckenmitte festgesetzt. Stellplätze, Carports und Garagen nach § 12 BauNVO mit 
ihren Zufahrten und Nebenanlagen nach § 14 BauNVO, die Gebäude sind, müssen einen 
Abstand von mindestens 3,0 m zu den Mittelachsen der Wallhecken einhalten. 
 
Bei der Festlegung der Bauteppiche ist der Aspekt passiver Sonnenenergienutzung durch 
die Sicherung ausreichender Abstände zwischen den Gebäudereihen berücksichtigt worden, 
sofern sich dieser Aspekt mit einer effektiven Erschließung sowie ausreichend breiter 
Bauteppiche vereinbaren ließ. 
 
Grundsätzlich gilt, dass Garagen und Stellplätze gem. § 12 BauNVO sowie Nebenanlagen 
nach § 14 BauNVO, im Bereich zwischen der Straßenverkehrsfläche und der straßenseitigen 
Baugrenze unzulässig sind. 
Diese Beschränkungen verhindern, dass der Bereich der öffentlichen Verkehrsflächen durch 
unmittelbar angrenzende Baukörper optisch eingeengt oder negativ beeinflusst wird. Sie 
fördern den Erhalt bzw. die Schaffung begrünter Grundstücksgrenzbereiche und dienen 
damit der Einfügung des geplanten Baugebietes in das vorhandene Siedlungsbild bzw. 
fördern ein einheitliches Siedlungsbild im Übergangsbereich der Bebauung und dem 
öffentlichen Verkehrsraum. 
 
Die Anlage von Stellplätzen in beschränktem Umfang mit einer Breite von max. 3,0 m vor 
Garagen und Carports im Bereich zwischen der Straßenverkehrsfläche und der 
straßenseitigen Baugrenze ist zulässig. Diese Bereiche werden als Zufahrt zu den Garagen/ 
Carports ausgebaut und sollen als ohnehin vorhandene und in der Regel befestigte Fläche 
für eine Doppelnutzung (Zufahrt/ Stellplatz) verfügbar sein. 
 
 

13. Örtliche Bauvorschriften über Gestaltung 
 
Die örtlichen Bauvorschriften über Gestaltung haben zum Ziel, neu entstehende Baugebiete 
in das bereits vorhandene Siedlungsbild städtebaulich einzufügen. Es soll vermieden 
werden, dass die gesamte Konzeption eines Plangebietes durch freie Formen- und 
Farbenvielfalt zu einem disharmonischen Durcheinander von Einzelbauten führt. Durch die 
Gestaltungsvorschriften wird ein Rahmen für den Bauherrn vorgegeben, der jedoch einen 
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ausreichenden Spielraum für die jeweilige individuelle Gestaltung berücksichtigt. 
Die individuell gestalteten Einzelbauten sollen jedoch soviel gemeinsames aufweisen, dass 
sie eine zusammenhängende und harmonische Siedlungseinheit bilden. 
Das umliegende Siedlungsbild wird einerseits durch die Festsetzungen über örtliche 
Bauvorschriften im Bereich des Bebauungsplanes Nr. 198 und im Bereich des 
Bebauungsplanes Nr. 158 geprägt. Hier stehen überwiegend Einfamilienhäuser in 
traditionellen Bauformen und in traditioneller Farbgebung der Außenwände und der 
Dacheindeckungen in Rottönen.  
Entlang der Wallinghausener Straße, des Kielerweges, der Straße „Am Eichenwall“ und des 
nördlich gelegenen Baugebietes (Bebauungsplan Nr. 95) stellt sich das Siedlungsbild etwas 
anders dar. Die traditionellen Bauformen prägen auch hier das Erscheinungsbild, aber die 
Farbgebung zeigt eine größere Vielfalt auf. Neben den Rottönen für Wände und für Dächer, 
ist auch eine Vielzahl von Dächern braun oder grau bis grauschwarz eingedeckt. Hieraus 
abgeleitet ergibt sich die gestalterische Forderung auch diese Farbgebungen innerhalb des 
Plangebietes zuzulassen. Das Plangebiet grenzt unmittelbar an die Straßenrandbebauung 
des Kielerweges und der Wallinghausener Straße. Um das Plangebiet harmonisch in die 
Randstrukturen und in das vorhandene Siedlungsbild zu integrieren sind entsprechende 
gestalterische Festsetzungen zu treffen. Zu dem südöstlichen angrenzendem Baugebiet 
(Bebauungsplan Nr. 198) ist durch einen geplanten Grünzug mit integriertem Radweg eine 
räumliche Grenze vorhanden, so dass die Siedlungsbereiche hierdurch getrennt zu 
betrachten sind. 
 
Es werden also im Hinblick auf die angrenzenden und vorhandenen Bebauungsstrukturen 
und zur Verhinderung von gestalterischen Auswüchsen folgende engere örtliche 
Bauvorschriften zur Gestaltung festgesetzt. 
 

13.1 Traufhöhe 
 
Die Traufhöhe wird auf max. 4,00 m festgesetzt. Durch diese Beschränkung werden die 
aufsteigenden Wände begrenzt und es wird sichergestellt, dass die Gebäude sich bezüglich 
der Maßstäblichkeit einfügen. Diese Festsetzung entspricht den vorhandenen Traufhöhen 
der angrenzenden Bebauung. 

 
13.2 Dachneigung und Dachform 

 
Da die Dächer einen wesentlichen Einfluss auf das Ortsbild haben, wird die Form der 
Dächer auf Sattel- und Walm- und Pultdächer mit einer Dachneigung von 30° bis 50° 
beschränkt. 
Diese Festsetzung ist aus den Dachformen abgeleitet, die in der Örtlichkeit vorhanden sind 
und die klassische Form des geneigten Daches wird fortgeführt.  
Für den Bauherrn bleibt ein ausreichender Spielraum für die individuelle Planung der 
Dachstuhlausbildung.  
Bewusst ist die Entscheidung getroffen auch Dachneigungen unter 38° zuzulassen. Gerade 
in dem Ortsteil Wallinghausen sind im Laufe der vergangenen Jahrzehnte einige 
„Bungalows“ mit entsprechend geringeren Dachneigungen entstanden und sollen aufgrund 
der kostengünstigeren Lösung bei dem Wunsch nach ebenerdigen Wohnen weiterhin 
zulässig sein. Die klassische Form des geneigten Daches bleibt durch die Zulässigkeit der 
geringeren Dachneigung weiterhin gewahrt. 
 
Die festgesetzte Dachneigung gilt nicht für Dachaufbauten, da Dachaufbauten durch die 
Festsetzung eines gestalterischen Rahmens nicht unverhältnismäßig das Hauptdach 
überlagern und somit dem Ziel einer einheitlichen Dachstuhlausbildung nicht 
entgegenstehen. Die Festsetzung der Dachneigungen gilt nicht für Garagen, Carports und 
Nebenanlagen, soweit diese eine Grundfläche von 50 m² nicht überschreiten. Mit dieser 
Festsetzung wird den Bauherren ermöglicht, die Nebengebäude trotz der wirtschaftlich 
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vorgegebenen Fertigbauteile bis zu einer bestimmten Größe verhältnismäßig kostengünstig 
zu errichten. 

 
Pultdächer sind in einer bestimmten Ausführung zulässig, so dass der Betrachter nicht 
gegen steil aufsteigende Seitenwände blicken muss. Bei der Ausbildung von Gründächern 
ist eine geringere Dachneigung zulässig, die Dachneigung muss jedoch mindestens 20 ° 
betragen. Hier wird aus ökologischen Gründen der geringeren Dachneigung der Vorrang 
eingeräumt, gegenüber dem Erhalt der vorhandenen, ortsbildprägenden Ausbildung der 
Dachstühle. 

 
Durch die vorgenannten Festsetzungen soll eine harmonische Gestaltung der 
Dachlandschaft trotz unterschiedlicher Dachformen erreicht werden.  
 

13.3 Dachaufbauten 
 
Um dem Bauherrn eine optimale Belichtung und Besonnung im Dachraum zu ermöglichen 
werden Dachaufbauten generell zugelassen.  
Die Beschränkung hinsichtlich der Größe, der Anzahl und der Anordnung von 
Dachaufbauten soll jedoch verhindern, dass das gestalterische Ziel einer ortsbildtypischen 
Dachstuhlausbildung durch zu wuchtige und das Dachbild überlagernde Dachaufbauten 
unterlaufen wird. 
Eine Beschränkung hinsichtlich der Ausbildung von Dachgauben als Dachaufbauten, 
z. B. als Schlepp- oder Satteldachgaube wird nicht vorgenommen. 

 
Dachaufbauten sind zulässig, wenn ihre Gesamtbreite ½ der Länge der jeweiligen 
Traufseite des Daches nicht überschreiten. Der Abstand der Dachaufbauten zum Ortgang 
des Daches muss mindestens 1,50 m betragen. Bei mehreren Dachaufbauten muss der 
Abstand der Dachaufbauten untereinander mindestens 1,50 m betragen. Durch diese 
Festsetzung soll verhindert werden, dass mehrere Dachaufbauten nebeneinander optisch 
wie eine zusammenhängende Dachgaube wirken und somit eine ungewünschte 
Überlagerung des Hauptdaches ermöglicht wird.  
Durch die Festsetzung werden gestalterisch unschöne Lösungen vermieden, wie z. B. die 
Anordnung von Dachaufbauten direkt am Ortgang.  

 
13.4 Farbfestlegung 

 
Das gestalterische Ziel des Plangebietes ist eine an die vorhandene Farbgebung 
angepasste Bebauung. Südöstlich des Plangebietes ein größeres Baugebiet mit Einzel- und 
Doppelhäusern entstanden, die eine traditionelle Dachdeckung mit roten Dachziegeln und 
Außenwandflächen mit roten Klinkern aufweisen (Bebauungsplan Nr. 198 mit den 
entsprechenden örtlichen Bauvorschriften).  
Entlang der Wallinghausener Straße und des Kielerweges sind neben den Gebäuden mit 
der traditionellen roten Dachdeckung, viele Gebäude vorhanden, die braune, graue bis 
schwarze Dachsteine aufweisen.  
Die Außenwandflächen sind überwiegend, neben wenigen weißen Fassaden, in rotem 
Verblendmauerwerk ausgeführt.  
 
In Anlehnung an die vorhandene Farbgebung soll das Farbenspektrum für die Dächer in 
dem Neubaugebiet auf orange, rot, rotbraune, braune, sowie grau bis schwarzgraue Dächer 
beschränkt werden. Das Farbenspektrum ist relativ weit gefasst, d.h. eine Bandbreite von 
RAL - Farbwerten wird angegeben, innerhalb derer der Bauherr wählen kann. 
Über die Farbfestsetzung der Dächer soll im Hinblick auf das Siedlungsgefüge ein 
harmonisches Nebeneinander von Gebäuden erfolgen, ohne dass ein uniformiertes 
Gesamtbild der Siedlung entsteht. Farbauswüchse werden hierdurch jedoch 
ausgeschlossen. Gerade in den letzten Jahren wird eine große Palette unterschiedlich 
farbiger Dachziegel mit zum Beispiel auch blauen und gelben Farbtönen angeboten. Für 
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das Plangebiet würde hierdurch ein sehr unruhiges Gesamtbild entstehen können, so dass 
die Farbfestlegung der Dächer auf bestimmte Farben beschränkt wird.  
 
Für die Außenwandflächen wird auf eine Farbfestlegung verzichtet, so dass bei den 
Wänden unterschiedlich farbige Klinker, aber auch andere Materialien zum Einsatz 
kommen können. Hierdurch ist gewährleistet, dass keine monotone Wirkung des 
Siedlungsbildes entsteht. 
 
Die Farbgebung erfolgt bewusst in Anlehnung an die direkt angrenzende, südliche 
Bebauung des Kielerweges und östlich der Wallinghausener Straße. Zum Plangebiet des 
Bebauungsplanes Nr. 198 mit der traditionell roten Farbgebung ist eine öffentliche 
Grünfläche als Grünzug mit einer Radwegeverbindung vorgesehen, der das vorhandene 
Baugebiet zum neu geplanten Baugebiet optisch und räumlich voneinander trennt.  
 

13.5 Materialverwendung 
 
Das geneigte Dach ist mit unglasierten und nicht glänzenden Dachziegeln und Dachsteinen 
herzustellen. Ebenfalls zulässig sind Reetdächer und Gründächer. 
Durch diese Festsetzung erfolgt eine Begrenzung auf das ortsübliche Material der 
Dachdeckung. Die Materialverwendung mit unglasierten, nicht glänzenden Dachziegeln und 
Dachsteinen ist für die Dacheindeckung vorherrschend und soll weiter entwickelt werden. 
Eine harmonische Gestaltung der Dachlandschaft wird in Zusammenhang mit anderen 
Festsetzungen angestrebt. Glänzende Dachziegel werden ausgeschlossen, da sie, 
aufgrund ihrer Blendwirkung, sehr störend wirken können. Metalldächer und Dächer in 
Faserzement sind durch diese Festsetzung auch ausgeschlossen. 
Reetdächer sind zulässig, da sie nicht störend in Erscheinung treten. Bei Gebäuden mit 
Reetdächern entstehen, aufgrund erforderlicher größerer Grenzabstände, größere 
Abstände zu Nachbargebäuden. Daher sind diese Gebäude als Solitär zu betrachten. 
Gründächer sind aus ökologischen Gründen zulässig. 
 
Für die Außenwände sollte auf eine spezielle Materialfestlegung verzichtet werden, um aus 
unter Energiespargesichtspunkten als auch unter Aspekten des kostengünstigen Bauens 
zwischen verschiedenen Materialien, wie Verblendmauerwerk, Holzwänden und 
Putzwänden zu wählen. 
Lediglich die Verkleidung von Wänden mit Fliesen sowie die Verwendung von Wellblech 
sollte wegen einer störenden Wirkung vermieden werden. 
 

13.6 Einfriedungen 
 
Die Höhe der Einfriedungen darf zu der Straßenverkehrsfläche das Maß von 1,20 m nicht 
überschreiten. Ausnahmsweise sind Einfriedungen über das Maß von 1,20 m zulässig, wenn 
es sich um Hecken handelt. Hohe Zäune und Mauern entlang der Erschließungsstraße 
könnten sich negativ auf den offenen Charakter des Baugebietes auswirken, so dass ihre 
Höhe begrenzt wird. Die Höhe der Einfriedungen zu dem öffentlichen Grünzug südlich der 
Plangebietsgrenze wird ebenfalls auf 1,20 m beschränkt. Innerhalb der öffentlichen 
Grünfläche ist ein Radwegverlauf innerhalb einer Wiesenfläche vorgesehen und dieser soll 
nicht durch eine zu hohe geschlossene Raumkante optisch und räumlich eingeengt werden. 
 

 
14. Öffentliche und private Grünflächen 

 
14.1 Öffentliche Grünfläche: Parkanlage 

 
Entlang des südlichen Randbereiches des Baugebietes ist eine durchgehende öffentliche 
Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Parkanlage“ festgesetzt, durch welche eine 
Radwegeverbindung verläuft. Durch diese Festsetzung wird eine fast durchgängige 



 

 16 

Grünverbindung zwischen dem Egelser Wald und dem Grünzug zwischen Wallinghausen 
und der Kernstadt erhalten bleiben. Durch den geplanten Grünzug wird die verhältnismäßig 
dichte Bebauung des Ortsteiles Wallinghausen gegliedert und aufgelockert und steigert den 
Naherholungswert in dem Bereich. 
 

14.2 Öffentliche Grünfläche: Kinderspielplatz/ ohne Zweckbestimmung 
 
Am 10.12.2008 hat der niedersächsische Landtag das Spielplatzgesetz ersatzlos 
aufgehoben. Die Festsetzung eine öffentlichen Grünfläche mit der Zweckbestimmung: 
Kinderspielplatz in einer Größe von ca. 1000 m soll entsprechend der ursprünglichen 
Vorgaben aus dem Gesetz im Planentwurf beibehalten werden. Da es sich um ein 
Neubaugebiet handelt, und die Tendenz auch im ländlichen Raum zu kleineren 
Baugrundstücken deutlich ist, soll auf das zusätzliche Freiraumangebot für Kinder nicht 
verzichtet werden. Zum anderen ist die gewählte Lage der Spielplatzfläche eine Fläche mit 
sehr wertvollem Baumbestand, der durch die Ausweisung als öffentliche Grünfläche zum 
Teil erhalten werden soll. Die Ausstattung des Spielplatzes ist auf die vorhandenen Bäume 
abzustimmen und fällt durch die notwendigen Sicherheitsabstände eventuell etwas geringer 
aus, als bei einem Spielplatz üblicherweise bestückt wird. Die Bäume dienen als 
Schattenspender im Sommer und bieten eine optimale vorhandene Begrünung des 
Spielplatzes. In den benachbarten Baugebieten an dem Kielerweg und dem Ostgaster Weg 
befinden sich zusätzlich zwei ausreichend bestückte Spielplätze. 
  
Zusätzlich wird den Spiel- und Bewegungsbedürfnissen der Kinder durch die geplante 
öffentliche Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Parkanlage“ entsprochen.  
 
Im Bereich der Einmündungsstraßen in das Plangebiet sind jeweils Öffentliche Grünflächen 
beidseitig der Erschließungsstraßen festgesetzt. Diese Festsetzung dient als Trennung der 
privaten Grundstücke von der öffentlichen Straßenverkehrsfläche, um u. a. die „Altanlieger“ 
von Anliegerpflichten bezüglich der neuen öffentlichen Straßen zu entlasten.  
 

14.3 Private Grünflächen 
 
Neben den öffentlichen Grünflächen werden zu erhaltende private Grünflächen festgesetzt. 
Einige Anlieger an der Wallinghausener Straße und ein Anlieger am Ostgaster Weg 
möchten Grundstücksflächen nicht für eine mögliche Bebauung überplanen lassen. Diesem 
Wunsch wird durch die Erhaltung der privaten Grünbereiche entsprochen. Grüne 
Freibereiche und größere Hausgärten innerhalb des Plangebietes entsprechen der 
ländlichen Lage und dem dörflichen Charakter.  
 
Eine in der ersten Auslegung als private Grünfläche festgesetzte Fläche im rückwärtigen 
Bereich der Wallinghausener Straße wurde, in der zweiten Auslegung des 
Bebauungsplanes als allgemeines Wohngebiet festgesetzt, da inzwischen der Wunsch der 
Eigentümer nach Bebaubarkeit vorhanden ist. Die Erschließung dieser hinterliegenden 
Bauflächen ist von der neuen Planstraße über eine mit Geh-, Fahr und Leitungsrecht zu 
belastende Fläche zugunsten der Anlieger und Ver- und Entsorger festgesetzt. 
 
 

15. Eingriffsregelung 
 
Die eingriffsrelevanten Schutzgüter Pflanzen und Tiere, Boden, Wasser, Klima/Luft und  
Landschaft werden nach BREUER (Naturschutzfachliche Hinweise zur Anwendung der 
Eingriffsregelung in der Bauleitplanung, Niedersächsisches Landesamt für Ökologie Heft 
1/94, Hildesheim, 1994) bewertet und bilanziert. Ein separater Landschaftspflegerischer 
Fachbeitrag zur naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung ist aufgrund der gleichzeitigen 
detaillierten Abhandlung im Umweltbericht entbehrlich. 
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Für die Bewertung von Eingriff und Ausgleich werden zur Eingriffsregelung bei den 
Schutzgütern Tiere und Pflanzen, Boden, Wasser (Grundwasser und Oberflächengewässer), 
Luft/Klima und Landschaft drei ökologische Wertstufen gebildet. Entsprechend der 
Wertstufenänderung sollen Ab- und Aufwertung möglichst funktionell gleichartig und im vom 
Eingriff betroffenen Raum erfolgen. 
 

Ökologische Wertstufe (WS) Ökologische Bedeutung 
   1    Besonders 
   2    Allgemein 
   3    Gering  
 
Insoweit wurden zunächst eine Biotoptypenbestandsaufnahme und eine 
Vegetationsaufnahme durchgeführt und mit den vorliegenden Bestandsdaten aus der 
Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes von 1993 bis 2000 abgeglichen. Aufgrund der in 
diesem Zuge erfolgten örtlichen Nacherhebung des Vermessungsbüros Thomas & 
Splonskowski aus dem Jahr 2004 wurden ergänzend zur Anpassung der Planung an die 
tatsächlichen Gegebenheiten die Geländehöhen, Wallhecken und größeren Einzelbäume in 
der Planunterlage zum Bebauungsplan aufgemessen. 
 
Daneben wurden zur Wallheckenbewertung das Wallheckenkataster des Landkreises Aurich 
von 1984 und vorliegende Luftbilder der Stadt von 2004 herangezogen. 
 
Zur Bodenwertigkeit wurde die Bodenkundliche Standortkarte von Niedersachsen und 
Bremen M. 1 : 50.000 (BOES & MÜLLER, 1989) des Niedersächsischen Landesamtes für 
Bodenforschung Hannover herangezogen. Zusätzlich wurde für die Aufstellung des 
Oberflächenentwässerungsplanes eine begleitende Baugrunduntersuchung durch den 
Brunnenbaubetrieb Thade Gerdes aus Norden 2006 im Auftrag der Stadt zur Klärung der 
Versickerungsmöglichkeiten im Untergrund durchgeführt. 
 
Zur Grundwasserneubildung wurde das Gutachten von ADEN „Gewässerhaushalt 
Ostfrieslands“ (Nieders. Landesbetrieb für Wasserwirtschaft und Küstenschutz, ehem. 
Bezirksregierung Weser-Ems, Außenstelle Aurich, ehem. STAWA Aurich, Aurich, 1993) 
herangezogen. Zur Ableitung und Teilversickerung wird durch das Ingenieurbüro Argo seit 
2006 ein Oberflächenentwässerungsplan für die neu anzulegenden Regenrückhalteflächen 
der Stadt aufgestellt, der im Fachdienst Tiefbau einsehbar ist. 
 
Zur Festlegung der naturräumlichen Zuordnung wurde MEISEL (Naturräumliche Einheiten 
Blatt Oldenburg-Emden, Bundesamt f. Naturschutz (ehem. Bundesforschungsanstalt für 
Raumordnung, Bonn, 1962) herangezogen. Weitere Vegetationsuntersuchungen waren 
nach augenscheinlicher Bestätigung nicht nötig. 
 
Die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung bezieht sich nur auf die im Biotoptypenplan 
festgesetzten, vom Eingriff betroffenen Flächen im bisherigen Außenbereich. Es verbleibt 
eine bilanzierte Eingriffsfläche von 9,30 ha im Plangebiet (Lage entsprechend dem 
Bestandsplan Biotoptypen im Umweltbericht). Sie verteilen sich auf die drei Teilflächen Nord 
mit 7,16 ha, Südwest mit 0,96 ha und Südost mit 1,18 ha. Die Lage ergibt sich aus den 
entsprechenden zeichnerischen Festsetzungen im Bebauungsplan. Der bilanzierte 
Eingriffsbereich umfasst also nur die derzeit unbebauten, noch landwirtschaftlich genutzten 
Flächen im Kernbereich des Plangebietes. 
 

Schutzgut Betroffener 
Bereich mit 
erheblichen 
Umweltauswir-
kungen 

Beeinträchti-
gungsumfang 

Vermeidungs-
und 
Verringerungs-
maßnahmen 

Ausgleichs-
maßnahmen 
intern 

Ausgleichs-
maßnahmen 
extern 
Krummes Tief 
Schirum 
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Tiere und 
Pflanzen 

0,03 ha 115 m 
Wallhecken 
HWM HWB 
HWS   WS 1 
 
 
 
0,04 ha 165 m 
gehölzfreie 
Wallhecken 
HWO   WS 2 
 
 
 
 
0,31 ha   1.225 
m Wallhecken 
HWM HWB 
HWS HWO 
HWX  WS 1 u. 
WS 2 
 
1,44 ha 
halbruderale 
Grasflur u. 
mesophiles 
Grünland UHT 
GMZ BRS    
WS 2 
 
9 Straßen-
bäume K 130 
Winterlinden       
WS 1-2 

Umwandlung in 
Wohnbauflä-
chen und 
Planstraßen zu 
PHZ OEL TFZ 
WS 3  - 2 WS 
 
Umwandlung in 
Wohnbauflä-
chen und 
Planstraßen zu 
PHZ OEL TFZ 
WS 3 - 1 WS 
 
 
Heranrücken 
der Bebauung 
zu HWM HWB 
HWS    WS 1 u. 
WS 2 
 
 
Umwandlung in 
Ziergärten und 
Verkehrsfläche
n zu PHZ TFZ 
WS 3        – 1 
WS 
 
 
Fällung am 
gepl. Kreisver-
kehr zur Ver-
kehrssicherung 

Minimierung 
Durchbrüche 
nach Breite und 
Zahl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wallhecken-
bepflanzung, 
Wallhecken-
abstände, 
Feldgehölz-
entwicklung 

0,02 ha   60 m 
Wallheckenneu
anlagen am 
RRB GIT WS 3 
zu HWS WS 2   
+ 1 WS 
 
0,07 ha Feldge-
hölzneuanpflan-
zungen bds. 
Rad-/Fußweg in 
Ostecke UHT 
WS 2 zu HN 
WS 1    + 1 WS 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,09 ha 
naturnahes 
RRB GIT WS 3 
zu SES WS 2 + 
1 WS 
 
 
 
9 Straßenbäu-
me Säulen-
Stieleichen an   
K 130     WS 2 

0,03 ha   130 m 
Wallheckenneu
anlagen GMF 
WS 1-2 zu 
HWS WS 1      
+ 0,5 WS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2,70 ha Grün-
landvernässung 
oder Sukzessi-
onsentwicklung 
GMF WS 1-2 zu 
GNF WS 1  + 
0,5 WS 

 
Boden 

6,91 ha 
Grünland- und 
Ackerflächen 
mit  Sandböden 
GIT ASm UHT 
GMZ WS 2 
 
 
 
0,98 ha 
Grünland- und 
Ackerflächen 
mit Sandböden 
GIT ASm UHT 
GMZ WS 2 

2,28 ha 
Umwandlung in 
95 Wohnbau-
grundstücke mit 
Hauptgebäuden 
u. Nebenanl. zu 
OEL WS 3         
– 1 WS 
 
Befestigung zu 
Planstraßen 
und Radwegen 
zu TFZ WS 3    
– 1 WS 

GR max. 160 
qm zzgl. 50 % 
für 
Nebenanlagen 
 
  (2,28 ha * 0,3 
     = 0,68 ha) 
 
 
  (0,98 ha * 0,3 
     = 0,29 ha) 

72 Straßen-
bäume auf 0,11 
ha GIT ASm 
WS 2 zu HB 
WS 1   + 1WS 
0,05 ha Feldge-
hölzneuanpflan-
zung am 
Ostrand ASm  
WS 3  zu HSE 
WS 2   + 1 WS 
0,34 ha 
öffentliche 
Grünfläche 
ASm WS 3 zu 
GRR/HSE    
WS 2   + 1 WS 

0,94 ha Grün-
landvernässung 
oder Sukzessi-
onsentwicklung 
GMF WS 1-2 zu 
GNF  WS 1      
+ 0,5 WS 

 
Wasser 

5,39 ha 
Grünland-
flächen GIT 
UHT GMZ    
WS 1 
 
 
 
 
 

2,21 ha 
Umwandlung in 
Bau- und Ver-
kehrsflächen 
mit 
Versiegelung 
unter 50 % zu 
OEL TFZ WS 2   
– 1 WS 
 

GR max. 160 
qm zzgl. 50 % 
für 
Nebenanlagen 
 
Minimierung 
Planstraßen-
querschnitte 
 
SW-Teil: 

 3,64 ha 
Grünlandvernäs
sung oder 
Sukzessionsent
wicklung GMF 
WS 1-2 zu GNF 
WS 1  + 0,5 WS 
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2,60 ha 
Ackerflächen 
ASm EGG    
WS 2 

1,05 ha 
Umwandlung in 
Bau- und 
Verkehrsfläche
n mit 
Versiegelung < 
50 % zu OEL 
TFZ WS 2 

naturnahes 
RRB nach OEP 
auf 0,09 ha mit 
Teilversicke-
rung 
 
NO-Teil: 250 m 
Sickermulden 
an Planstraßen 
auf 0,06 ha und 
Vollversicke-
rung auf Bau-
grundstücken 

 
Klima/Luft 

ohne  Wallhecken-
erhalt/-neuanl., 
Baumerhalt und 
-neupflanzung, 
GR max. 160 
qm, 0,09 ha 
naturnahes 
Regenrückhalte
becken, 250 m 
Sickermulden, 
Gebäudehöhe 
max. 8,5m 

  

 
Landschaft 

ohne  GFZ max. 0,3; 
max. Firsthöhe 
8,5 m; max. 
Traufhöhe 4,0 
m; max. Ge-
bäudelänge 16 
m; Dachnei-
gung 30°-50°; 
dorfbildtypische 
Dachfarben rot 
orange grau 
braun; Wohn-
hausabstand zu 
Wallhecken 
mind. 6 m 

  

 
Untenstehend werden die in der Tabelle verwendeten Abkürzungen zu den Biotoptypen 
erläutert: 
AS  Sandacker (m = Maisanbau) 
BRS Sonstiges Sukzessionsgebüsch 
EGG Grabeland 
GIT Intensivgrünland trockenerer Standorte 
GMF Mesophiles Grünland mäßig feuchter Standorte 
GMZ Sonstiges mesophiles Grünland (Mähwiese) 
GNF Seggen-, binsen- und hochstaudenreicher Flutrasen 
GRR Artenreicher Scherrasen 
HB  Einzelbaum (Stammdurchmesser in m/Kronendurchmesser in m) 
HSE Siedlungsgehölz überwiegend einheimischer Arten 
HWB Baum-Wallhecke ( § 33 NNatG ) 
HWM Strauch-Baum-Wallhecke ( § 33 NNatG ) mit Bestand an Stieleichen-Überhältern 
HWS Strauch-Wallhecke ( § 33 NNatG ) 
HWO Gehölzfreier Wall ( § 33 NNatG ) 
HWX Wallhecke mit standortfremden Gehölzen ( § 33 NNatG ) 
OEL Locker bebautes Einfamilienhausgebiet 
PHZ Neuzeitlicher Ziergarten 
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TFZ Pflasterfläche mit geringem Fugenanteil 
UHT Halbruderale Gras-/Staudenflur trockener Standorte m. orangerotem Habichtskraut 

 
Ein weitergehender Internausgleich soll wegen der schlechteren ökologischen 
Funktionserfüllung und wegen der angestrebten hohen baulichen Ausnutzbarkeit der 
kernstadtnahen Flächen unterbleiben. Die Flächen sind zur Deckung des prognostizierten 
Bedarfs bei Wohnbauflächen in Innenstadtlage im Zentrum von Wallinghausen im 
Flächennutzungsplan dargestellt worden. 
 
Die Maßnahmen zum Externausgleich erfolgen im Rahmen des Flächenpools auf städtischen 
Flächen in Schirum im Ausgleichsflächensuchraum Krummes Tief. Als Maßnahme ist dort zum 
Schutz der offenen bis halboffenen Niedermoorniederung und der entsprechenden Ausweisung 
als Bestandteil des Landschaftsschutzgebietes LSG AUR 24 „Ihlower Forst und Niederung des 
Krummen Tiefs“ grundsätzlich nur eine Grünlandextensivierung bzw. –vernässung oder eine 
Sukzessionsentwicklung zulässig. Dies ist so auch in den benachbarten, schon bestehenden 
Ausgleichsflächen der BPL 260 und 227 berücksichtigt worden. Aufgrund der Lage im 
Naturraum Holtroper Moor- und Sandgeest, der dem vom Eingriff betroffenen Naturraum 
Auricher Geest benachbart und gleichartig ist, ist dieser Suchraum auch zum funktionalen 
Ausgleich der geplanten Eingriffe geeignet. Er weist die potenzielle natürliche Vegetation von 
heute des Erlenbruchwaldes nährstoffreicher, mäßig entwässerter Standorte auf. 
 
In Bezug auf das benachbarte FFH-Gebiet mit Erlenauenwald ist eine Grünlandextensivierung 
möglichst mit einer Vernässung der Flächen zu verbinden, um positive Wirkungen auf den 
benachbarten entwässerten Erlenwald im Ihlower Forst zu erreichen. Unter diesem Aspekt in 
Verbindung mit dem Eingriffsschwerpunkt beim Schutzgut Wasser, und da andere 
Ausgleichsflächen derzeit nicht zu Verfügung stehen, erfolgt eine Optimierung der Maßnahmen 
in Bezug auf dieses Schutzgut in Abwägung mit dem FNP nach Möglichkeit durch eine 
Grünlandvernässung. 
 
In Bezug auf die Schutzgüter Tiere, Pflanzen und Boden ist der Maßnahmetyp nur als 
Teilaufwertung anzusehen, da eine für die Versickerung und das Bodenleben positive 
Grünlandnutzung mit artenreichem mesophilem Grünland (Artenbestand 2005: vor allem 
Wasserschwaden, Rohrglanzgras, Weißes Straußgras, Flatterbinse, Löwenzahn und 
Scharbockskraut) bereits vorliegt und die Vegetationsdecke nur in geringerem Umfang zunimmt. 
Damit nehmen die Bodendurchwurzelung und die Wasserspeicherung nur eingeschränkt zu. 
Durch den Erwerb der Flächen wird die Nutzung jedoch dauerhaft abgesichert und durch 
Düngungsverzicht und Umbruchverzicht sowie Beweidungs- und Mäheinschränkungen 
aufgewertet. Insgesamt wird nach BREUER die Aufwertung um eine halbe Wertstufe von 
Wertstufe 1,5 zu Wertstufe 1 angenommen. Der Flächenbedarf liegt bzgl. der Schutzgüter Tiere 
bzw. Pflanzen bei 2,70 ha sowie zzgl. beim Schutzgut Boden bei 0,94 ha, also zusammen 3,64 
ha Grünlandvernässung. Insbesondere werden durch Düngungsverzicht die stofflichen Einträge 
vermindert. Durch Umbruchverzicht wird die Durchwurzelung gesichert. Und durch Beweidungs- 
und Mäheinschränkungen wird die Bodenverdichtung minimiert. Die in Schirum zur Verfügung 
stehende Fläche ist mit 3,64 ha für eine Vernässung für den Bedarf ausreichend und angesichts 
der niedrigen Anrechnung von nur 0,5 Wertstufen Aufwertung noch angemessen. 
 
Als Entwicklungsziel wird zur optimalen ökologischen Funktionserfüllung in Abstimmung mit den 
Standortbedingungen, mit der Lage im LSG und mit der Nähe zum FFH-Gebiet der Biotoptyp 
GNF seggen-, binsen- und hochstaudenreicher Flutrasen bzw. nährstoffreiche Nasswiese mit 
Sumpfdotterblumenbestand angestrebt. Ein Befahren der Fläche zur Mähwiesennutzung bzw. 
zum Schlegeln von Gehölzen zur Offenhaltung der Landschaft ist wegen der Staunässe 
(Geschiebelehm als Stauhorizont im Untergrund) nicht in jedem Jahr möglich. Eine Beweidung 
ist wegen der dichten Kraut- und Grasschicht zur Vermeidung von Gehölzentwicklung auch nicht 
in jedem Jahr erforderlich. In Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde ist wegen der 
Lage am Ihlower Forst und zur optimalen Ausnutzung des naturräumlichen Standortpotentiales 
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eine Sukzessionsentwicklung mit abschnittsweisen Gehölzentwicklungen sinnvoll und mit der 
Landschaftsschutzgebietsverordnung vereinbar. 
 
Für die Vernässung und zur Vermeidung der Verbuschung soll zur Sicherung der 
Niederungslandschaft und der feuchten Gras- und Krautvegetation eine Einpolderung im 
Zusammenhang mit der südwestlich angrenzenden Ausgleichsfläche des BPL 227 und 260 
erfolgen. Nach der Deutschen Grundkarte ist im Flurstück ein Höhenunterschied von 0,4 m 
vorhanden. Eine Randeinwallung von bis zu 0,8 m Höhe ist daher herzurichten. Zur Vermeidung 
von Schäden durch Grabegänge und Sackungen ist eine Fußbreite von 10 m vorgesehen. Zum 
Krummen Tief ist eine Einpolderung nicht nötig, da dort bereits der Aushub aus dessen früherer 
Begradigung aufgebracht wurde. Auch bzgl. des Schutzgutes Pflanzen kann der 
Niedermoorstandort so optimal aufgewertet werden. 
 
Eine kostengünstige Nutzung zur Gehölzfreihaltung kann in trockenen Jahren durch Beweidung 
erfolgen, soweit ein Pächter zur Verfügung steht. Dazu werden folgende 
Bewirtschaftungsauflagen vorgesehen: 
O  Beweidung mit bis zu höchstens 2 Tieren je ha, 
O  die Beweidungsdichte ist so anzupassen, dass Trittschäden vermieden werden; 
O  Beweidung frühestens ab 15.6. bis spätestens 15.10. des Kalenderjahres, 
O  einmalige Nachmahd nur in Ausnahmefällen nach vorheriger Absprache, 
O  Nachmahd von innen nach außen oder von einer Seite beginnend, 
O  Schleppen und Walzen nur in Ausnahmefällen nach vorheriger Absprache, 
O  keine Düngung, 
O  viehkehrende Einzäunung an der Böschungsoberkante der Gräben bzw. Räumstreifen, 
O  keine Zufütterung des Weideviehs auf der Fläche, keine Portionsbeweidung, 
O  kein Umbruch, keine Neueinsaat, keine Kalkung, kein Biozideinsatz, 
O  keine Anlage von Erdsilos oder Feldmieten, 
O  keine zusätzliche Drainage, keine Grüppen-/Grabenneuanlage, keine Sohlvertiefungen, 
O  Instandsetzung vorstehender Einrichtungen nur in Ausnahmefällen nach Absprache und 
O  Erhalt des Bodenreliefs, d.h. kein Verfüllen von Gräben, Grüppen und Senken. 
Durch die Einpolderung und die dichte Krautvegetation ist ein umfangreicheres Aufkommen von 
Gehölzen nicht zu erwarten. 
 
Wegen der hohen Grundwasserstände und der schlechten Erreichbarkeit besitzen die Flächen 
eine geringe landwirtschaftliche Bedeutung. Daher wurden sie auch in Abstimmung und auf 
Anregung der GLL Amt für Landentwicklung Aurich zum Verfahren der Flurbereinigung Schirum 
unter Berücksichtigung landwirtschaftlicher Belange erworben. 
 
Weiterhin ist eine Wallheckenneuanlage bzgl. der Kompensation zum Schutzgut Tiere in 130 m 
Länge vorgesehen. Sie wirkt sich bzgl. Landschaftsbild und Wiesenvögeln nicht negativ aus, da 
sie sich an den vorhandenen Wallheckenbestand am Nordrand der Niederung angliedert und da 
auf die Anpflanzung baumartiger Gehölze wie Sandbirke und Stieleiche verzichtet wird. Bei einer 
Wallfußbreite von 2,5 m ergibt sich daraus eine Flächengröße von 0,03 ha. Sie zieht sich zur 
Verbindung mit den über Eck anschließenden Randwallhecken geringfügig auch in das Gebiet 
der westlich angrenzenden Ausgleichsfläche für den BPL 260 hinein. 
 
Die Maßnahmen zum Extern- und Internausgleich sind entsprechend der Satzung über die 
Erhebung von Kostenerstattungsbeträgen für Ausgleichsmaßnahmen durchzuführen und 
abzurechnen. Für den Externausgleich stellt die Stadt das Flurstück 43/2 in der Flur 11, 
Gemarkung Schirum bereit. Die Maßnahmen werden den erstmals bebaubaren Bauflächen bzw. 
Baugrundstücken in der Gemarkung Wallinghausen, Flur 3 und Flur 4, zugeordnet, auf denen 
nach der zeichnerischen Festsetzung auf 6,91 ha Wohnbauflächen zusätzliche Eingriffe zu 
erwarten sind. 
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16. Oberflächenentwässerung 
 
Die Böden im südwestlichen Teil des Bebauungsplangebietes sind ungenügend 
versickerungsfähig wegen zu hoher Feinkornanteile. Dieser Bereich muss über eine 
Kanalisation mit nachgeschaltetem Regenrückhaltebecken entwässert werden. 
 
Der Untergrund im nordöstlichen Bereich ist dagegen ausreichend versickerungsfähig. Eine 
Muldenversickerung im Straßenseitenraum ist hier geeignet.  
 
Neben der Bebauungsplanaufstellung wird für das Baugebiet ein Oberflächenent-
wässerungsplan erstellt und der unteren Wasserbehörde des Landkreises Aurich zur 
Abstimmung und Genehmigung vorgelegt. 
 
Im der weiteren Ausarbeitung der Oberflächenentwässerungsplanung haben sich nach der 
ersten Auslegung des Bebauungsplanentwurfes Änderungen ergeben, die in den 
Bebauungsplanentwurf zu berücksichtigen sind und entsprechend übernommen wurden. Die 
Fläche für Regenwasserrückhaltung wird gemäß der Entwurfsplanung für die 
Oberflächenentwässerung vergrößert. 
Zur Sicherung der Oberflächenentwässerung werden Festsetzungen für die Baugrundstücke 
getroffen, welche in den gekennzeichneten Flächen für Versickerungsanlagen liegen. Die auf 
den Baugrundstücken anfallenden Niederschlagswasser sind auf den Grundstücken zu 
versickern. Zur Sicherung der Straßenbegleitenden Versickerungsmulde werden 
entsprechende Festsetzungen getroffen. Die Grundstückszufahrten im Straßenseitenraum 
werden auf eine Zufahrt je Grundstück und auf eine maximale Breite von 4,0 m begrenzt. Bei 
Doppelhausbebauung sind zwei Zufahrten zulässig. 
 
 

17. Trinkwasserschutz 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegt in der Schutzzone IIIA des Wasserwerkes 
Aurich-Egels. Insgesamt sind alle Planungen und Maßnahmen so abzustimmen, dass dieses 
Gebiet in seiner Eignung und besonderen Bedeutung für die Trinkwassergewinnung nicht 
beeinträchtigt wird. Die Auflagen der Schutzzonenverordnung vom 06.12.1991, die 
landesweite Schutzzonenverordnung vom 24.05.1995, die Richtlinien für bautechnische 
Maßnahmen an Straßen in Wassergewinnungsgebieten (RiStWaG), die Hinweise zu 
Grundwassergefährdungen durch Baumaßnahmen (DVWK, März 1999) sowie die 
Technischen Regeln DVGW - Arbeitsblatt W 101 vom Februar 1995 sind zu beachten. 
 
 

18. Immissionsschutz 
 
Der Belang des Immissionsschutzes wird im beiliegenden Umweltbericht eingehend 
dargelegt. Die von der Wallinghausener Straße ausgehenden Lärmimmissionen wurden vom 
Ingenieurbüro für Energietechnik und Lärmschutz Aurich ermittelt. Überschreitungen der 
Orientierungswerte der DIN 18005 Schallschutz im Städtebau von 55 dB(A) tags und 45 
dB(A) nachts liegen im Bereich der vorhandenen Bebauung bei 5-10 dB(A). Bei Neubauten 
sind in diesem Teilbereich passive Schallschutzmaßnahmen erforderlich. Bei freier 
Schallausbreitung würden sich auch auf den hinter diesem bebauten Bereich liegenden 
Plangebietsflächen Überschreitungen der Orientierungswerte bis zu 5 dB(A) ergeben. Die 
vorhandene Bebauung führt hierbei jedoch zu einer lärmmindernden Wirkung. Auf 
Schallschutzmaßnahmen kann für diesen Teilbereich daher verzichtet werden.  
 
Im Einmündungsbereich der Sammelstraße auf die Wallinghausener Straße wurden auch die 
Lärmimmissionen bei der anliegenden Wohnbebauung ermittelt. Während auf der südlichen 
Seite der Sammelstraße aufgrund eines vorhandenen Nebengebäudes keine 
Konfliktsituation entsteht, liegt auf der Nordseite eine Zunahme der Lärmimmissionen vor. 
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Durch einen 2,5m hohen Lärmschutzwall (siehe hierzu auch Kapitel 22) kann hier eine 
Lärmminderung erreicht werden.  
 
 

19. Ver- und Entsorgung 
 
Wasserversorgung 
Die Wasserversorgungen des geplanten Baugebietes erfolgt durch Anschluss an das 
Versorgungsnetz des zuständigen Wasserversorgungsverbandes. 
 
Strom- und Gasversorgung 
Die Strom- und Gasversorgung erfolgt durch Anschluss an das Versorgungsnetz der 
Energieversorgung Weser-Ems AG. 
 
Telekommunikation 
Die fernmeldetechnische Versorgung des Baugebietes erfolgt durch einen 
Versorgungsträger. 
 
Löschwasser 
Das Löschwasser wird durch den Einbau von Hydranten sichergestellt und erfolgt in 
Absprache mit der freiwilligen Feuerwehr. 
 
Schmutzwasserbeseitigung 
Zur Abwasserbeseitigung ist im Zuge der Erschließungsmaßnahmen der Anschluss an die 
gemeindliche Kanalisation erforderlich. 
 
Müllabfuhr 
Die Müllabfuhr erfolgt aufgrund der entsprechenden Satzungen durch den zuständigen 
Landkreis Aurich. 
 
 

20. Bodenfunde und Altablagerungen 
 
Bodenfunde 
Laut Aussage der archäologischen Denkmalpflege sind aus dem Plangebiet ur- und 
frühgeschichtliche Funde bekannt. Alle Erdarbeiten sind im Beisein einer archäologischen 
Fachkraft durchzuführen. Alternativ sind der archäologischen Forschungsstelle der 
Ostfriesischen Landschaft die Erdarbeiten drei Wochen vor Beginn anzuzeigen. Sollte die 
Erhaltung der archäologischen Funde eine Ausgrabung erforderlich machen, muss die 
Fundbergung sowie der Umfang der Arbeiten nach dem Niedersächsischen 
Denkmalschutzgesetz geregelt werden.  
Auf das Niedersächsische Denkmalschutzgesetz vom 30.05.1978 wird verwiesen, wonach 
eine Genehmigung der Denkmalschutzbehörde erforderlich ist, wenn Erdarbeiten an einer 
Stelle vorgenommen werden, wo Funde vermutet werden. Die Genehmigung kann unter 
Bedingungen und Auflagen erteilt werden. Um zeitliche Verzögerungen zu vermeiden, ist 
eine Prospektion im Vorfeld zu diskutieren. 
 
Altablagerungen 
Konkrete Hinweise auf Altablagerungen liegen für den Bereich nach Aussage des 
Landkreises nicht vor. Sollten sich bei der Durchführung von Erd- und Bauarbeiten trotzdem 
Hinweise auf Altablagerungen bzw. Altstandorte ergeben, ist unverzüglich die Untere 
Abfallbehörde des Landkreises Aurich zu benachrichtigen. Dieser Hinweis wird in den 
Bebauungsplan übernommen. 
 

21. Durchführung der Planung 
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Im Geltungsbereich des in Aufstellung befindlichen Bebauungsplans Nr. 257 südlich Kieler 
Weg befinden sich die Flächen von 15 verschiedenen Eigentümern.  
Auch wenn bei fast allen Eigentümern in Gesprächen Verkaufsbereitschaft signalisiert 
wurde, wurde bei einzelnen Eigentümern die Bereitschaft zur Grundstücksveräußerung an 
unakzeptable Bedingungen geknüpft. Um die Umsetzung der Planung nicht zu gefährden, 
wurde inzwischen die Anordnung einer Umlegung gemäß § 46 Abs. 1 BauGB für den in der 
Aufstellung befindlichen Bebauungsplan Nr. 257 vom Rat der Stadt Aurich beschlossen. 
 

22. Änderungen nach der zweiten Auslegung  
 
Der Entwurf des Bebauungsplanes hat vom 28.11.2008 bis zum 01.02.2009 das zweite Mal 
öffentlich ausgelegen. Gleichzeitig wurden die Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange zum Planentwurf und der Begründung eingeholt. 
Durch eingegangene Stellungnahmen wurden Änderungen im Entwurf des 
Bebauungsplanes notwendig. Die Änderungen wurden unter Beteiligung der von den 
Planänderungen betroffenen Öffentlichkeit und den berührten Behörden und sonstigen 
Trägern durchgeführt.  
 
Eine Planänderung betrifft die Baugrenze zur Wallinghausener Straße. Die bestehenden 
Gebäude sollten auf Anregung eines Anliegers in den Bauteppich einbezogen worden, so 
dass der Abstand von 15,0 m zum Fahrbahnrand nicht durchgängig eingehalten wird. Aus 
planungsrechtlicher Sicht wird dadurch der Gebäudebestand stärker berücksichtigt. Diese 
Anregung eines Anliegers wurde berücksichtigt und ist einvernehmlich mit dem Amt für 
Kreisstraßen und der Unteren Verkehrsbehörde abgestimmt worden.  
 
Eine zweite Änderung betrifft den Lärmschutzwall nördlich der neuen Planstraße, welcher 
auf Anregung des Eigentümer des Hausgrundstückes Wallinghausener Str. 96 in nördlicher 
Richtung entlang der Ostseite der Wallinghausener Straße verlängert wurde. Diese 
Änderung ist mit dem angrenzenden Grundstückseigentümer, mit dem Amt für Kreisstraßen 
und der Unteren Verkehrsbehörde einvernehmlich abgestimmt worden.  
Entgegen der ursprünglichen Annahme eines Lärmschutzwalls ist aus 
umsetzungstechnischen Gründen - in Abstimmung mit dem angrenzenden 
Grundstückseigentümer - die Ausführung als begrünter Lärmschutzsteilwall vorgesehen. Die 
Festsetzung des Bebauungsplanes und die zeichnerische Darstellung des Querschnitts A-A 
sind wurden entsprechend geändert.  
 
Eine weitere Änderung betrifft die Signatur für die Kennzeichnung der vom Eingriff 
betroffenen Flächen entlang der Parzellengrenze Flurstück 8/21 und 8/ 38 der Flur 4, 
Gemarkung Wallinghausen. Da die Parzelle 8/ 38 bereits als Gartengrundstück des 
Wohnhauses Wallinghausener Straße 98a genutzt wird, ist die Einbeziehung als vom Eingriff 
betroffene Fläche versehentlich erfolgt und wird entsprechend der Stellungnahme des 
Eigentümers geändert. 
 
Eine weitere Änderung bezieht sich auf das Hausgrundstück Eckweg 5. Auf Anregung der 
Eigentümerin wurde der Abstand der Baugrenze von der Wallhecke im Bereich des 
bestehenden Gebäudes reduziert und das Gebäude in den Bauteppich einbezogen. Da das 
Gebäude Eckweg 5 vorhanden ist und hier eine Beeinträchtigung der Wallhecke bereits 
besteht, kann der Bauteppich in diesem Fall näher an die Wallhecke heranführen. 
Zudem bestand die Anregung der Eigentümerin, die festgesetzte Baugrenze der östlich ihres 
Grundstückes neu ausgewiesenen Baufläche, um mindestens 3,0 m in südlicher Richtung zu 
verschieben. Durch die Festsetzung der Baugrenze wurden zwar keine Nachbarschützenden 
Belange berührt, der Einwand ist dennoch berücksichtigt und die Baugrenze wurde 
entsprechend verschoben.  
Aufgrund rechtlicher Bedenken des Landkreises Aurich wurde die Eingriffsregelung (Kapitel 
15) in die Begründung des Bebauungsplanes eingearbeitet. Im Zuge des Ausbaus des 
Kreisverkehres an der Einmündung der Sammelstraße in die K 130 sind im Bereich des 
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erweiterten Geltungsbereichs einige Straßenbäume an der Kreisstraße zu entfernen. Es 
werden Ersatzbäume festgesetzt. 
 
Der Wallheckenbestand wurde entsprechend des Aufmaßes des Katasteramtes Aurich vom 
Jahr 2009 an drei Stellen an den tatsächlichen Bestand angepasst. Die Gesamtlänge bleibt 
unverändert.  

 
Nachdem die Behörde für Geoinformation, Landesentwicklung und Liegenschaften Aurich 
(GLL Aurich) mit einzelnen Eigentümern des Umlegungsgebietes Gespräche geführt hat, 
ergaben sich noch einige Änderungen zu den von Eingriffen betroffene Flächen für die 
Grundstücke Wallinghausener Straße 92, 94/ 94A, 102 und 106, sowie für das Grundstück 
Kielerweg 24 und wurden entsprechend den Vorgaben der GLL Aurich eingearbeitet. 
 
Der erarbeitete Vorentwurf zur Erschließung des Plangebietes, Anbindung an die K 130 führt 
zu einem erhöhten Flächenbedarf im Bereich der landwirtschaftlichen Fläche westlich der 
Wallinghausener Straße. Zur Verdeutlichung wird der Gestaltungsplan der Begründung als 
Anlage beigefügt.  
 
Auf Grund einer Anregung aus dem Ortsrat wurde eine Fußwegverbindung von der 
Planstraße im Neubaugebiet entlang des geplanten Kinderspielplatzes bis zum Kieler Weg 
eingeplant. Hierdurch soll eine bessere Anbindung des Neubaugebietes an die Grundschule 
in Wallinghausen geschaffen werden. Ein vorhandener Baum südlich des Kieler Weges kann 
hierdurch nicht erhalten werden. 
 

 
Der Bürgermeister 
 
 
 
Diese Begründung wurde dem Rat der Stadt Aurich in der Sitzung vom                   vorgelegt. 
 
 
Aurich, den  
 
 
Der Bürgermeister 
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Anlage 1 zur Begründung 
 

 
                                                                                                                              ohne Maßstab 


